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Racial Profiling ist  
weit verbreitet. Und  
Betroffene haben kaum  
Zugang zur Justiz. Im 
 Praxisalltag der  Polizei 
bräuchte es Hilfe
stellungen und klare 
 Regeln, um Racial 
 Profiling zu verhindern.

Am 16. März 2015 wurde Moha
med Wa Baile mit 100 Franken 
gebüsst, weil er sich weigerte,  einer 
polizeilichen Anordnung Folge zu 
leisten und sich auszuweisen.1 Die 
Kontrolle wurde im Polizeirapport 
wie folgt begründet: «Anlässlich 
der Patrouillentätigkeit […] fiel 
Schreibendem eine dunkelhäuti
ge, männliche Person verdächtig 
auf. Dies aufgrund des Verhaltens 
der Person (M. Wa Baile wandte 
seinen Blick von mir ab, als er 
mich als Polizeibeamten erkann
te und an mir vorbeigehen woll
te). Da sich der Verdacht auf ein 
AuGDelikt aufdrängte, ent
schloss ich mich, M. Wa Baile 
 einer Personenkontrolle zu unter
ziehen.» Das Bezirksgericht Zü
rich bestätigte die Busse am 7. No
vember 2016.2 Der Beschuldigte 
hat Berufung eingelegt. Er ist der 
Ansicht, dass seine Weigerung sich 
auszuweisen gerechtfertigt war. Er 
argumentiert, dass der Anlass der 
Polizeikontrolle das Diskriminie
rungsverbot verletze, daher an 
 einem schwerwiegenden inhaltli
chen Mangel leide und die Kon
trolle deshalb nichtig sei.

Immer wieder geraten Men
schen, die aufgrund ihres Erschei
nungsbildes von den Polizisten als 
«fremd» bzw. ethnisch oder reli
giös «anders» wahrgenommen 
werden, in Polizeikontrollen. Dies 
belegen aktuelle Forschungsergeb
nisse und verschiedene Berichte 
von Nichtregierungsorganisatio
nen, Ombudsstellen und den 
Kon trollierten selber.3 Vor allem 
Schwarze4 Menschen, Personen 
nordafrikanischer Herkunft, Men
schen aus dem Nahen und Mitt
leren Osten, aber auch Menschen 
aus Südosteuropa sowie Jenische, 
Roma, Sinti und Manouches er

fahren aktuell deutlich häufiger 
Polizeikontrollen als Menschen, 
die dem Stereotyp  eines «autoch
thonen sesshaften Westeuropäers» 
entsprechen.5

Rechtswidrig ist ein polizeili
ches «Profiling» dann, wenn die 
äussere Erscheinung wie die Haut
farbe, der als «fremd» zugeschrie
bene Phänotyp oder die mutmass
liche Zugehörigkeit zu einer 
Religion ein mitentscheidendes 
Kriterium für eine polizeiliche 
Massnahme darstellt.6 Ausgenom
men davon sind Kontrollen, die 
basierend auf einem bestimmten 
Täterprofil und in Bezug auf ein 
strafrechtlich relevantes Ereignis 
durchgeführt werden. So ist es 
etwa unproblematisch, nach 
 einem Einbruchdiebstahl und bei 
entsprechenden Zeugenaussagen 
nach einer «gross gewachsenen 
Person mit asiatischem Erschei
nungsbild» zu fahnden und dem 
Profil entsprechende Personen zu 
kontrollieren. Bei anderen poli
zeilichen Massnahmen muss die 
klärende Frage hingegen immer 
lauten: Würde der Polizeibeamte 
dieselbe Personenkontrolle auch 
bei einer «weissen» Person durch
führen? 

Im geschilderten Fall Wa Baile 
hat der Polizist im Rahmen seiner 
Einvernahme durch das Stadtrich
teramt nicht erklärt, worin das spe
zifisch Verdächtige im Abwenden 
des Blickes bestanden habe und 
ob das auch  einen Mann «west
europäischer  Erscheinung» im 
ähnlichen Lebensalter verdächtig 
gemacht hätte. Damit bleibt un
ter dem Strich der diskriminieren
de Passus «dunkelhäutige, männ
liche Person verdächtig» aus dem 
Polizeirapport. Dieses Bedenken 
wurde im laufenden Verfahren von 

Seiten der Polizei nicht entkräf
tet, weshalb vorliegend die poli
zeiliche Vorgehensweise «Racial 
Profiling» bzw. «rassistisches Pro
filing»7 darstellt.8 Mangels quali
fizierter Rechtfertigung ist dieses 
rechtswidrig.

Auswirkungen 
auf Betroffene und 
Gesellschaft

Rassistisch diskriminierende Po
lizeikontrollen werden von der 
 Polizeiführung höchstens als Er
gebnis einer falschen individuel
len Einstellung oder unbewusster 
Vorurteile beim einzelnen Polizis
ten aufgefasst, v.a. im Zusammen
hang mit jungen Polizeibeamten, 
denen es an Erfahrung fehle.9

Demgegenüber belegen zahlrei
che Erfahrungsberichte von kon
trollierten Personen sowie eine 
 aktuelle Untersuchung der «Kol
laborativen Forschungsgruppe 
 Racial Profiling», einem For
schungsteam aus Wissenschaft
lern, Aktivisten und Betroffenen 
diskriminierender Kontrollen,10 
dass diskriminierende Polizeikon
trollen weiter verbreitet sind als 
gemeinhin angenommen und 
nicht als Ausnahmeerscheinung 
eines individuellen Einstellungs 
und Verhaltensproblems bagatel
lisiert werden können. Besonders 
relevant sind sie in Bezug auf jun
ge Schwarze Männer in Situatio
nen, in denen aufgrund der Haut
farbe von einem Aufenthalt ohne 
Anwesenheitsrecht oder Drogen
handel ausgegangen wird. Eben
falls betroffen sind aufgrund des 
Erscheinungsbildes als «fremd» 
wahrgenommene Frauen, welche 
an Orten der Strassensexarbeit 

1 Vgl. Dokumentation www.human 
rights.ch/de/menschenrechte 
schweiz/inneres/strafen/polizei/ 
rassistischesprofilinggerichts  
verhandlungpraezedenzcharakter 
?search=1 (Zugriff: 6.3.2017).

2 Urteil GC 160218L/U des Bezirks
gerichts Zürich vom 7.11.2016.

3 Vgl. Zusammenstellung der  
Forschungsgruppe Racial Profiling: 
www.stopracialprofiling.ch/de/ 
berichtestudien (Zugriff: 6.3.2017).

4 Wir schreiben das Adjektiv «schwarz» 
gross (Schwarz), um zu betonen, 
dass mit Schwarzsein eine soziale 
Position bezeichnet werden soll. Der 
Begriff Schwarze Menschen bezieht 
sich auf ein emanzipatorisches 
 Verständnis von Menschen, die sich 
selbst als Schwarze  bezeichnen.
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ohne konkreten Hinweis hinsicht
lich einer Bewilligung für das Sex
gewerbe kontrolliert werden. Fah
rende Jenische, Sinti, Manouches 
und Roma erleben zudem auf 
Durchgangsplätzen tagtäglich po
lizeirechtlich begründetes Racial 
Profiling.11 

Bei den Kontrollierten bewir
ken die Personenkontrollen Ge
fühle von Erniedrigung, Scham, 
Selbstzweifel, Angst und Wut. Sie 
hinterlassen die Menschen oft 
ohnmächtig, was zu Hilf und 
Sprachlosigkeit bis zu körperlichen 
Reaktionen wie Zittern führen 
kann. Die Betroffenen fühlen sich 
zu Menschen zweiter Klasse de
gradiert und öffentlich zur Schau 
gestellt, besonders bei respektlo
ser Behandlung. Auch von aussen 
vielleicht harmlos erscheinende 
Kontrollen werden zum Teil als ein
schneidende Erfahrungen geschil
dert, die mitunter körperlich und 
psychisch krank machen, vor al
lem wenn sie wiederholt statt
finden. 

Als problematisch empfunden 
wird zudem die Reaktion von 
Dritten: Beobachter werden oft 
als teilnahmslos und ihre Blicke 
als irritierend und verurteilend er
lebt. Nur selten würden umste
hende Personen intervenieren, was 
den Kontrollierten ein Stück Si
cherheit zurückgeben würde.12 
Immer wieder werden Erfahrun
gen mit beleidigenden, unange
messenen und rassistischen Be
merkungen geschildert. Einzelne 
Interviewte sehen in den rassisti
schen Kontrollen Defizite in der 
Führungskultur der Polizei. Da
her erstaune es nicht, so sinnge
mäss die Erklärung von Kontrol
lierten, dass die Polizisten meist 
nicht über Kompetenzen in der 

Selbstreflexion eigener rassistischer 
Muster verfügten. Wenn sich die 
Kontrollierten zur Wehr setzen 
und nach den Gründen für die 
Kontrolle fragen, reagieren die 
 Polizisten laut den Schilderungen 
häufig mit Abwehr.13 Beobachter 
bestätigen, dass Polizisten auf kri
tische Fragen aggressiv und un
professionell reagieren. Statt sich 
dem Rassismusvorwurf selbst
kritisch zu stellen, würden sie de
klarieren, dass sie keine Rassisten 
seien.

Nebst individuellen Diskrimi
nierungserfahrungen verletzt Ra
cial Profiling die kollektive Wür
de ganzer Gruppen, zementiert 
Stereotype und fördert eine frem
denfeindliche Stimmung. Durch 
die Kontrollen stehen die Betrof
fenen öffentlich und für die gan
ze Umgebung sichtbar als Krimi
nelle oder illegale Einwanderer da. 
Rassistische Polizeikontrollen be
lasten das Verhältnis der Polizei 
zu den betroffenen Minderheiten, 
indem sie Misstrauen schüren und 
im Kontakt Unsicherheiten und 
Missverständnisse schaffen. Die 
Bereitschaft in der Gesellschaft 
nimmt ab, im Bedarfsfall selber 
polizeiliche Dienste in Anspruch 
zu nehmen oder bei der Aufklä
rung von Straftaten behilflich zu 
sein.14 

Der fehlende Wille innerhalb 
der Polizeikorps, sich ernsthaft mit 
den glaubhaft ausgewiesenen Aus
wirkungen von rassistischen Per
sonenkontrollen auseinanderzu
setzen, ist höchst problematisch. 
Werden Erfahrungen rassistischen 
Profilings verharmlost oder als rein 
subjektive Wahrnehmung abge
stempelt, besteht die Gefahr, dass 
Rassismus in Polizeikorps und Ge
sellschaft bekräftigt wird. 

Rechtfertigung des 
Vorgehens

Die Frage der Rechtfertigung von 
Racial Profiling wird im Folgen
den am Beispiel des Verdachts auf 
«illegalen Aufenthalt» untersucht. 
Die Begrenzung irregulärer Zu
wanderung ist ein völkerrechtlich 
legitimes Interesse national
staatlicher Verfassung. Gemäss 
Art. 121a BV steuert die Schweiz 
die Zuwanderung eigenständig. 
Nach Art. 9 des Ausländergeset
zes (AuG) üben die Kantone auf 
ihrem Hoheitsgebiet die Perso
nenkontrolle im Rahmen der 
Grenzkontrolle aus. Die Fahn
dung nach Personen, die sich ohne 
Anwesenheitsrecht in der Schweiz 
aufhalten, gehört zum gesetzlichen 
Aufgabenbereich der kantonalen 
Polizeikorps sowie des Gren
zwachtkorps. Weil polizeiliche 
Personenkontrollen aber immer 
einen Grundrechtseingriff darstel
len – betroffen sind einerseits die 
Achtung des Privatlebens nach 
Art. 13 BV sowie das Recht auf 
Bewegungsfreiheit gemäss Art. 10 
Abs. 2 BV –, muss eine Personen
kontrolle im Einzelfall gerechtfer
tigt sein.

Zulässig ist eine Personenkon
trolle unter den Voraussetzungen, 
dass sie geeignet und erforderlich 
ist, um die illegale (präziser: ille
galisierte) Zuwanderung zu be
kämpfen, und andererseits für die 
betroffenen Personen eine zumut
bare Grundrechtseinschränkung 
darstellt. Weil sich der Aufenthalt 
in der Regel nicht durch genauer 
bestimmbare Verhaltensweisen of
fenbart, geraten faktisch vorwie
gend «ausländisch aussehende» 
Menschen nichtwestlicher Er
scheinung ins Visier der Polizei. 

5 Kijan Espahangizi et al., Racial/ Ethnic 
Profiling. Institutioneller Rassismus – 
kein Einzelfallproblem, Öffentliche 
Stellungnahme zur institutionellen 
Verantwortung für diskriminierende 
Polizeikontrollen, 6.3.2016.

6 Doris Liebscher, «Racial Profiling 
im Lichte des verfassungsrechtlichen 
Diskriminierungsverbots», in:  
NJW 2016, Heft 38, S. 2779 ff.

7 Zur rechtlichen Begrifflichkeit vgl. 
www.humanrights.ch/de/menschen  
rechtethemen/rassismus/rassistisches 
profiling/begriff (Zugriff: 6.3.2017).

8 U.E. gelangt hier gestützt auf die 
Bundesgerichtspraxis zum Nachweis 
innerer Vorgänge eine gesetzliche 
Vermutung zur Anwendung (vgl. 
 Tarek Naguib / Kurt Pärli et al., 
 Diskriminierungsrecht, Bern 2014, 
Rz 1043): Gemäss Polizeirapport  
ist das diskriminierende Motiv sehr 
wahrscheinlich. 

9 Vgl. Ausführungen Stefan Blättler, 
Präsident KKPKS, abrufbar unter: 
www.humanrights.ch/de/menschen  
rechteschweiz/inneres/strafen/polizei/ 
fachtagungdiskriminierendenper 
sonenkontrollen (Zugriff: 6.3.2017).

10 Vgl. www.stopracialprofiling.ch/de/ 
berichtestudien (Zugriff: 6.3.2017).

11 Angela Mattli, Rassistisches Profiling 
gegen Jenische, Sinti und Roma, 
www.humanrights.ch } Volltextsu
che: «Mattli» (Zugriff: 10.1.2017).

12 Vgl. Zwischenbericht Forschungs
gruppe Racial Profiling www.stop 
racialprofiling.ch/de/berichte 
studien (Zugriff: 6.3.2017); Florian 
Vock, Racial Profiling in der Schweiz. 
Erfahrungen, Erklärungen und Um
gangsstrategien Betroffener, Freiburg 
2017 (unveröff.); Rahel Pfiffner /  
Patrick Gfeller, Polizeiliche Routine
kontrollen westafrikanischer Migran
ten in Zürich, Zürich 2012 (unver
öff.); Denise Efionayi et al., Studie 
zu AntiSchwarzeRassismus im 
Auftrag der Fachstelle für Rassismus
bekämpfung (Veröff. geplant); Tarek 
Naguib et al., AntiSchwarzeRassis
mus. Juristische Untersuchung zum 
Phänomen, Herausforderungen und 
Handlungsbedarf (Veröff. geplant).

13 Vock, a.a.O.
14 Vgl. Espahangizi et al., a.a.O.
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Es sind also körperliche Merkma
le und die damit verbundene 
 Zuschreibung des «illegalen Auf
enthalts», die für eine Personen
kontrolle ausschlaggebend sind.

Ob solche Kontrollen «auslän
disch» erscheinender Menschen 
zur Bekämpfung der illegalen/ 
illegalisierten Einwanderung ge
eignet sind, ist fragwürdig. Die 
stereotypen Erscheinungsprofile 
von «ansässigen Einheimischen» 
und «Fremden» stimmen immer 
weniger mit der postmigranti
schen15 Realität unseres Landes 
überein. Die Schweizer Gesell
schaft hat sich durch die Migrati
on längst verändert. Immer mehr 
Menschen leben hier und gestal
ten die Gesellschaft mit, obwohl 
ihre Vorfahren und sie selbst nicht 
so aussehen, wie sich viele «typi
sche Schweizer» vorstellen. Ausser
dem halten sich die meisten Aus
länder mit Anwesenheitsrecht in 
der Schweiz auf. 

Selbst wenn man Racial Profi
ling als geeignet und erforderlich 
zur Bekämpfung illegaler/illegali
sierter Einwanderung betrachten 
würde: Zumutbar und damit ver
hältnismässig im engeren Sinne 
ist es nicht. Einerseits dienen 
 Kontrollen wegen Verdachts auf 
illegalen/illegalisierten Aufenthalt 
nicht dem Schutz hochwertiger 
Verfassungsgüter wie Recht auf 
 Leben, körperliche Unversehrt
heit oder persönliche Freiheit 
(Art. 10 BV). Andererseits ist die 
Eingriffsintensität für die betrof
fenen Personen als besonders hoch 
einzustufen, weil die Kontrollen 
in keiner Beziehung zu einem kon
kreten Fehlverhalten stehen.

Die negativen individuellen und 
gesellschaftlichen Folgen – nament
lich Zementierung von struktu
rellem Rassismus – wiegen weit
aus schwerer als die kaum 
effektive, auf willkürliche Erfah
rungswerte abgestützte Kontrolle 
aufgrund des «ausländischen» Er
scheinungsbildes. Demnach dür
fen sich ausländerrechtliche Kon

trollen nicht auf die äus sere 
Erscheinung stützen, sondern 
müssen stets mit dem individuel
len Verhalten begründet sein. Eine 
Anknüpfung an die Hautfarbe 
oder fremdethnische Erscheinun
gen stellt somit einen Verstoss ge
gen das Diskriminierungsverbot 
aus Art. 8 BV dar, welches besagt, 
dass niemand aufgrund der Her
kunft oder der Rasse diskriminiert 
werden darf. Der UnoMenschen
rechtsausschuss hält in seiner Ent
scheidung Lecraft gegen Spanien 
fest, dass körperliche oder ethni
sche Merkmale niemals als Ver
dachtsmoment für ein fehlendes 
Aufenthaltsrecht herangezogen 
werden dürfen.16

Problematisch sind Kontrollen 
dunkelhäutiger und nordafrika
nisch aussehender Männer in 
Schweizer Zügen, welche zusätz
lich zum  Diskriminierungsverbot 
auch im Hinblick auf die Schwei
zer Verpflichtungen im Rahmen 
des Schengener Grenzkodex frag
lich sind. Betroffen sind Züge, die 
zum Beispiel bei Chiasso/Como 
über die Grenze fahren, ebenso 
wie   solche, die eine Anbindung 
an grenzüberschreitende Züge er
möglichen. Ins Inland  verlagerte 
Grenzkontrollen hatte die Schweiz 
mit dem SchengenBeitritt 2008 
als Ersatz massnahme für den Ab
bau der Binnengrenzen einge
führt. Die rechtlichen Grundla
gen (Art. 100 ff. Zollgesetz bzw. 
Art. 224 ff. der Zollverordnung) 
enthalten allerdings keine Anhalts
punkte und Kriterien für die 
Durchführung von Personenkon
trollen. Diese fehlende Bestimmt
heit ist gemäss Schengener Grenz
kodex rechtlich heikel: So hatte 
der Europäische Gerichtshof im 
MelkiUrteil vom 22. Juni 2010 
festgehalten, dass nationale Rege
lungen, welche die Polizei – aus
drücklich, faktisch oder auch 
 «versteckt» – zu Personenkontrol
len zum Zweck der Migrations
kontrolle ermächtigen, rechtsstaat
liche Anforderungen der Normen

klarheit und Bestimmtheit erfüllen 
müssen, um willkürliche Kontrol
len zu ver meiden.

Struktureller 
Rassismus

Neben den Regelungen im Aus
länder und Zollrecht bildet auch 
das Strafrecht Teil der strukturel
len Mängel im geltenden Recht, 
die rassistisches Profiling beför
dern. Die Strafprozessordnung 
macht keine genügend präzisen 
Vorgaben zu Inhalt, Zweck und 
Grenzen von Personenkontrollen. 
Gemäss Art. 215 StPO ist für eine 
Anhaltung kein konkreter Straf
verdacht vorausgesetzt. Es genügt, 
dass ein Zusammenhang der be
treffenden Person mit Delikten 
als möglich erscheint. Als Krite
rien nennt das Bundesgericht 
 «objektive Gründe, besondere 
Umstände, spezielle Verdachtsele
mente» wie die «Anwesenheit in 
der Nähe eines Tatorts, eine Ähn
lichkeit mit einer gesuchten Per
son, Verdachtselemente hin
sichtlich einer Straftat und 
dergleichen».17 Dieser Kreis mög
licherweise betroffener Personen 
ist demnach angesichts der feh
lenden – oder kaum vorhande
nen – Eingriffsschwelle sehr weit 
gezogen. Die Grenze findet sich 
erst in beliebigen und schikanö
sen Kontrollen. Je weitreichender 
 polizeiliche Befugnisse sind, je un
präziser sie ausgestaltet sind, des
to grösser ist die Gefahr willkür
lichen polizeilichen Handelns.

Der letztlich entscheidende Ri
sikofaktor für diskriminierende 
Polizeikontrollen bildet der struk
turelle Rassismus:18 Gesellschaft
lich verankerte rassistische Bilder 
prägen auch Mitarbeiter der Po
lizei. Die historisch gewachsene 
Vorstellung der «Überlegenheit 
 einer europäischen, christlichen 
Kultur», die sich im Kolonialis
mus und transatlantischen Skla
venhandel verfestigte, führte zu 
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15 Zum Begriff und seinem Verhältnis 
zur Rassismusfrage vgl. Kijan 
Espahangizi et al., «Rassismus in  
der postmigrantischen Gesellschaft», 
in: Kijan Espahangizi et al. (Hrsg.), 
movements 1/2016, S. 9–23.

16 Vgl. Comm. Nr. 1493/2006 des 
UnoMenschenrechtsausschusses 
vom 17.8.2009 betreffend Rosalind 
Williams Lecraft v. Spain – U.N. 
Doc. CCPR/C/96/D/1493/2006.

17 BGE 139 IV 128.
18 Ebenso: Urteil Nr. 4.158/05 der 

Kammer IV des EGMR vom 
12.1.2010 betreffend Gillan  
and Quinton gegen Vereinigtes 
 Königreich; Naguib / Pärli,  
a.a.O., Rz 739.

19 Walter Kälin / Reto Locher, Der 
 Zugang zur Justiz in Diskriminie
rungsfällen. Synthesebericht, Bern 
2015, S. 49 ff.

20 Urteil GC 160218L/U des  
Bezirksgerichts Zürich vom 
7.11.2016, E. 3b.

21 Vgl. www.humanrights.ch/de/ 
service/wegweiser/polizeimenschen 
rechte (Zugriff: 6.3.2017).

unterschiedlichsten rassistischen 
Mythenbildungen, die bis heute 
wirksam sind. Typisch sind etwa 
die Narrative eines «unterlegenen, 
unzivilisierten Schwarzafrika», 
anti muslimisch rassistische Zu
schreibungen rund um das Grund
muster eines «patriarchalen, ge
waltförmigen Orients» sowie 
antiziganistische Stereotype, die 
«eigene» Fahrende wie Jenische zur 
Sesshaftigkeit zwang und «frem
de» Fahrende wie Sinti, Manou
ches und andere Roma abschob. 

Durch die meist unbewusste 
Vorstellung der Ungleichheit oder 
Minderwertigkeit dieser Gruppen 
wird der polizeiliche Zugriff auf 
die Gruppenangehörigen erleich
tert. Dies gilt umso mehr in Zei
ten der erhöhten Immigration und 
der medial angetriebenen Ängste 
europäischer Gesellschaften vor 
dem Verlust von Sicherheit und 
Privilegien. Die Erwartungen der 
Gesellschaft an die Polizei steigen, 
den öffentlichen Raum zu diszip
linieren, das Ausländer und Straf
recht durchzusetzen und dabei be
stimmte Gruppen verstärkt zu 
kontrollieren. 

Ineffektiver 
Rechtsschutz

Hinzu kommt, dass die Polizisten 
nicht mit einer Sanktion für dis
kriminierendes Handeln rechnen 
müssen. Disziplinarverfahren wer
den nur selten eingeleitet. Be
schwerden an eine polizeiinterne 
Anlaufstelle oder informelle 
Rechtsbehelfe sind nicht bekannt 
oder werden kaum genutzt, zu
dem führen sie für die Kontrol
lierten selten zu einer befriedigen
den Lösung. Schliesslich hat der 
Rechtsweg praktisch keine Bedeu
tung, denn eine ganze Reihe von 
prozessualen, ökonomischen und 
psychologischen Hürden behin
dern den Zugang zur Justiz:  

Straf und verwaltungsrechtli
che Verfahren dauern lange und 

sind mit hohen Kostenrisiken ver
bunden.19 Die wenigsten polizei
lich Kontrollierten wehren sich, 
weil sie befürchten, sich dadurch 
zu stark zu exponieren und schutz
los der Gefahr erneuter Diskrimi
nierung auszusetzen. Es ist für die 
Polizisten einfach, durch autori
täres Auftreten die kontrollierten 
Personen davon abzuhalten, etwas 
gegen das erfahrene Unrecht zu 
unternehmen. Die meisten Kon
trollierten wählen daher eine in
trovertiertdefensive Taktik. 

Wer extrovertiertoffensiv agiert 
und z. B. kritische Fragen stellt 
oder sich gegen körperliche Über
griffe zur Wehr setzt, riskiert eine 
Anzeige wegen Nichtbefolgens po
lizeilicher  Anordnung (Polizei
recht), Hinderung einer Amts
handlung (Art. 286 StGB) oder 
Gewalt und Drohung gegen Be
amte (Art. 285 StGB). Wer gegen 
eine Busse Einsprache erhebt oder 
gegen die Kontrolle ein verwal
tungsrechtliches Verfahren 
 anstrebt, hat eine schwierige Aus
gangslage. Wenn das  diskriminie
rende Entscheidungskriterium 
nicht eindeutig ist und zugegeben 
wird oder gar mit  einer rassisti
schen Aussage erfolgt, ist die Be
weisführung kaum aussichtsreich. 

Im Fall von Wa Baile begrün
dete der Polizist den Verdacht auf 
illegalen Aufenthalt nicht mit 
 einem offen rassistischen Beweg
grund, sondern mit dem Abwen
den des Blicks, der ihm bei der 
dunkelhäutigen, männlichen Per
son verdächtig aufgefallen sei. Das 
Bezirksgericht Zürich sah darin 
kein rassistisches Motiv.20 Erfolgt 
die Kontrolle an neuralgischen Or
ten und zu Stosszeiten, wie im Fall 
von Wa Baile am HB Zürich, ist 
es noch schwieriger, sich auf dem 
Rechtsweg durchzusetzen. Denn 
dies bedeutet, dass das Gericht 
dem öffentlichen Interesse des 
Funktionierens staatlicher Auto
rität eine Grenze setzen müsste, 
die bei den im Umgang mit Ras
sismus ungeübten Schweizer 

Korps und in der Politik auf gros
sen Widerstand stossen würde.

Entscheidet sich eine Person, 
sich rechtlich zur Wehr zu setzen, 
untersuchen im Vorverfahren die 
Staatsanwaltschaft und die Poli
zei die Vorwürfe. Das heisst, im 
Normalfall wird eine Strafanzei
ge gegen Angehörige der Polizei 
von Personen und Stellen behan
delt, die in ihrem Alltag auf eine 
gute Zusammenarbeit mit dem 
Beschuldigten oder dessen Vorge
setzten angewiesen sind. Häufig 
sind die Ermittlungen während 
der Voruntersuchung unzuläng
lich, weil sich Kollegen gegensei
tig schützen und absprechen oder 
weil die Staatsanwaltschaft nicht 
konsequent genug ermittelt. 
Kaum je wird nach dem Vorver
fahren überhaupt ein Strafverfah
ren eingeleitet.21

Der erfahrene Anwalt Bruno 
Steiner berichtet zudem, dass bei 
der ersten Einvernahme die Über
setzung häufig von den Beamten 
selbst gemacht und das Protokoll 
in Absprache mit den Beteiligten 
erstellt wird. Ferner würden die 
gemachten Schilderungen in kri
tischen Fällen vom polizeiinter
nen Rechtsdienst überarbeitet. 
Damit komme der Polizei prak
tisch die alleinige Definitions
macht bei der Erstellung des Sach
verhalts zu, welcher die Grundla
ge für das spätere Verfahren bildet. 
Steiner beruft sich dabei auf den 
Fall Wilson A., welcher exempla
risch aufzeigt, wie schwierig eine 
juristische Aufarbeitung von po
lizeilichem Fehlverhalten ist. 

Gemäss der Anklageschrift wur
de Wilson A. am 19. Oktober 
2009 im Rahmen einer Personen
kontrolle von zwei Polizisten und 
einer Polizistin geschlagen, auf den 
Boden gedrückt und aus nächster 
Nähe mit Pfefferspray besprüht. 
Dies, obwohl er die Polizisten da
rauf hingewiesen hatte, dass er eine 
Herzoperation hinter sich hat und 
sie ihn nicht anfassen sollen. Die 
Ärzte hielten später fest, dass jede 
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physische Gewalt bei einem herz
kranken Patienten wie Wilson A. 
lebensgefährlich sein könne. 

Nur dank der hartnäckigen und 
akribischen Arbeit seines Anwalts 
und erst nach mehreren kantona
len und bundesgerichtlichen Ur
teilen – einerseits zur zweifachen 
rechtswidrigen Einstellung des 
Verfahrens, andererseits zur Be
fangenheit der untersuchenden 
Staatsanwältin – wird der Fall über 
sieben Jahre später vor dem Be
zirksgericht Zürich verhandelt. In 
der Regel verfügen Betroffene 
nicht über die persönlichen und 
finanziellen Ressourcen, um einen 
solch aufreibenden Prozess durch
zustehen. Die psychischen Belas
tungen seien zuweilen dramatisch 
und der effektive Arbeitsaufwand 
der Rechtsvertretung werde in 
 einem solchen Fall niemals ent
schädigt, so Bruno Steiner. Zu
dem seien die Erfolgschancen in 
der Regel äusserst gering: «Wir 
kämpfen einen Kampf, in wel
chem der Klient genau wissen 
muss, dass er ihn mit aller Wahr
scheinlichkeit verlieren wird und 
er eben gleichwohl zu führen ist.» 
Da die Erfolgsquote zumeist ge
gen null läuft und das Verfahren 
eine weitere Entwürdigung und 
sekundäre Viktimisierung mit sich 
bringe, rate er in den meisten Fäl
len vom Rechtsweg ab. 

Im Fall von Wilson A. hat der 
zuständige Einzelrichter nun in 
der Verhandlung vom 21. Novem
ber 2016 die Gefahr für die Jus
tiz erkannt und die Staatsanwalt
schaft aufgefordert, die Anklage 
um den Tatbestand der Gefähr
dung des Lebens zu ergänzen. Be
merkenswert ist die Begründung 
des Gerichts: Eine Ergänzung der 
Anklage sei vor allem in Anbe
tracht der Tatsache angebracht, 
dass erstens «Polizisten angeklagt 
sind» und zweitens «der Privatklä
ger eine schwarze Hautfarbe hat». 
Das Interesse der Öffentlichkeit 
an einer richterlichen Beurteilung, 
an der Ermittlung der historischen 

Wahrheit sowie das Interesse an 
einem fairen Verfahren seien be
sonders hoch zu gewichten. Letzt
lich gehe es auch um die Glaub
würdigkeit der Justiz. 

Inzwischen hat die Staatsanwäl
tin den Tatbestand um die «Ge
fährdung des Lebens» erweitert. 
Dabei hat sie es aber unterlassen, 
den Strafantrag  (bedingte Geld
strafe von 100 Tagessätzen) zu er
höhen. Das erschien auch dem 
Einzelrichter als tief bemessen. 
Daher verfügte er am 16. Dezem
ber 2016 die Überweisung an das 
Kollegialgericht, das im Gegen
satz zum Einzelgericht befugt ist, 
Freiheitsstrafen über zwölf Mona
ten auszusprechen. Die Gerichts
verhandlung wurde für den 
13. Juni 2017 mit dem Reserve
termin 15. Juni angesetzt.

Nötige Massnahmen

Die Anerkennung des institutio
nellen Rassismus durch Verant
wortungsträger wird von Fachper
sonen als wegweisend betrachtet.22 
Dies zeigt etwa der Blick nach 
Grossbritannien, wo Rassismus in 
der Polizeiarbeit seit rund zwan
zig Jahren problematisiert und von 
den Regierungsverantwortlichen 
und der operativen Polizeiführung 
ernst genommen wird. In einer 
Rede von 2012 wies die heutige 
Premierministerin Theresa May 
auf die negativen Effekte von Ra
cial Profiling hin: «Es handelt sich 
um eine Verschwendung von po
lizeilicher Arbeitszeit. Es ist unge
recht, insbesondere gegenüber 
jungen, schwarzen Männern, und 
es ist schlecht für das öffentliche 
Vertrauen in die Polizei.» 

Die rechtssoziologische For
schung belegt, dass es unerlässlich 
ist, das wenig spezifische und von 
der Polizeiarbeit «ferne» völker 
und verfassungsrechtliche Diskri
minierungsverbot in polizeirecht
lichen Vorschriften und Dienstan
weisungen zu konkretisieren.23 

Auf diese Weise kann besser ge
währleistet werden, dass die Prä
vention von Racial Profiling in den 
Leitideen, Routinen, Führungs
stilen sowie in der Verteilung der 
Ressourcen und der Kommuni
kation der Polizeikorps und des 
Grenzwachtkorps Bedeutung er
langt. Als Kernstück einer erfolg
reichen Polizeireform müssen kon
krete Rechtsgrundlagen und Vor
schriften geschaffen werden, die 
die Kriterien für Personenkon
trollen genau umschreiben.24 Zu
sätzlich braucht es Regelungen, 
welche die Prävention des Racial 
Profiling in der Organisationsent
wicklung, im Ausbildungs und 
Personalmanagement, in Inter 
und Supervision sowie Dialog und 
Vertrauensbildung verankern.

Ausserdem ist mittels verbind
licher Vorgaben die Erfassung und 
Überwachung von Daten zu Per
sonenkontrollen voranzutreiben. 
Hierfür stellt das Quittungssys
tem einen zentralen Pfeiler dar. 
Die Polizisten stellen dabei für jede 
Personenkontrolle eine Quittung 
aus, die allgemeine Angaben zur 
Kontrolle – wie etwa Datum, Zeit, 
Ort oder über die Durchführung 
 einer Leibesvisitation enthält. 
Auch sollen die Quittungen An
gaben zum kontrollierenden Be
amten, zur kontrollierten Person, 
zum Anlass der Kontrolle festhal
ten und Auskunft zum Kontroll
ergebnis geben – also dazu, ob sich 
der Anfangsverdacht bestätigt hat. 
Dank dieser kontinuierlichen Da
tensammlung könnten Entwick
lungen beobachtet werden und 
durch die Veröffentlichung der 
 anonymisierten Daten wäre es 
NGOs möglich, sich einzubrin
gen. Sodann trägt sie dazu bei, dass 
der Anlass einer Kontrolle kritisch 
reflektiert wird und Lehren für 
künftige Dienstanweisungen und 
Polizeieinsätze gezogen werden 
können. Die Anzahl Kontrollen 
nehmen ab. Die Massnahme hat 
sich in Grossbritannien als wirk
sam erwiesen und wird von vie
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22 www.humanrights.ch/de/menschen 
rechteschweiz/inneres/strafen/ 
polizei/fachtagungdiskriminierenden 
personenkontrollen  
(Zugriff: 6.3.2017).

23 Zur verbesserten Wirksamkeit 
von gesetzlich konkretisierten 
 Diskriminierungsverboten  
gibt es eine Fülle an empirischen 
 Untersuchungen.

24 Vgl. auch die Zusammenstellung 
von praxiserprobten Massnahmen 
in der Stellungnahme zu Racial/
Ethnic Profiling vom 7.11.2016.

25 Vgl. www.humanrights.ch/de/ 
menschenrechteschweiz/inneres/
strafen/polizei/fachtagung 
diskriminierendenpersonen 
kontrollen (Zugriff: 6.3.2017).

26 Zusammenstellung der Empfehlun
gen auf www.humanrights.ch/ 
de/menschenrechteschweiz/ 
empfehlungen/polizei/polizeigewalt/ 
(Zugriff: 6.3.2017).

27 Ombudsstellen gibt es heute in  
fünf Kantonen und vier Städten.

28 Mahzarin R. Banaji / Anthony  
G. Greenwald / Eric Martin,  
Blindspot: Hidden Biases of Good 
People, 2013.

29 Vgl. Übersicht www.humanrights.ch/ 
de/menschenrechtethemen/ 
rassismus/rassistischesprofiling/
schweiz/stellungnahmenpolizei 
(Zugriff: 6.3.2017).

len Polizisten geschätzt, weil sie 
vor Diskrimi nierungsvorwürfen 
geschützt  werden.25 

Der Fall von Wilson A. zeigt, 
dass der Zugang zur Justiz den von 
rassistischen Polizeikontrollen Be
troffenen in der Praxis faktisch ver
wehrt ist. Daher fordern interna
tionale Menschenrechtsgremien 
von der Schweiz, dass sie in den 
Kantonen und Städten unabhän
gige Untersuchungsinstanzen 
schafft, die befugt sind, sämtliche 
Beschwerden wegen Diskriminie
rungserfahrungen, Misshandlun
gen oder rassistischem Profiling 
durch die Polizei unparteiisch zu 
untersuchen, Vermittlungsprozes
se in Gang zu setzen und falls nö
tig eine Strafanzeige zu deponie
ren.26 Eine mögliche Alternative 
ist es, auf städtischer, kantonaler 
und Bundesebene Ombudsstellen 
einzuführen. Allerdings geben die 
wenigen bestehenden Ombuds
stellen rassistischen Polizeikon
trollen – mit Ausnahme der Stadt 
Zürich – nicht die nötige Auf
merksamkeit, um diesen spezifisch 
auf die Polizei ausgerichteten 
Empfehlungen gerecht zu wer
den.27

Ist eine Strafanzeige deponiert, 
so müssen die Kantone sicherstel
len, dass eine unvoreingenomme
ne und gründliche Strafuntersu
chung stattfindet. Konkret geht 
es darum, dass die untersuchen
de Staatsanwaltschaft keine Bezie
hungen zu den Polizisten aufweist, 
gegen welche sie ermittelt. Anzei
gen gegen die Polizei müssten 
durch ausserkantonale Staatsan
wälte untersucht werden. Oder es 
müssten flexibel zusammensetz
bare interkantonale Teams von 
Staatsanwälten eingesetzt werden. 
Dabei darf die Erstbefragung der 
an einem Vorfall beteiligten Poli
zisten nur unter dem Vorbehalt 
der Voreingenommenheit als Be
weismittel in ein Rechtsverfahren 
einfliessen und auch vom Richter 
so gewichtet werden. Bei Ver
fahren wegen Nichtbefolgens 

 polizeilicher Anordnung nach 
kantonalem bzw. kommunalem 
Übertretungsstrafrecht oder we
gen Hinderung  einer Amtshand
lung nach StPO gilt der Grund
satz in dubio pro reo. Ist ein 
diskriminierendes Motiv aufgrund 
der gesamten Umstände wahr
scheinlich, greift die Vermutung 
der Nichtigkeit der Polizeikon
trolle, solange diese nicht von Sei
ten der Polizei mittels Vollbeweis 
beseitigt wird.

Fazit

Der grund und menschenrecht
lich fundierte Schutz vor Racial 
Profiling hängt massgeblich  davon 
ab, ob die Polizeiführung und 
der Gesetzgeber die Bereitschaft 
zeigen, die Erfahrungen diskrimi
nierender Polizeikontrollen als 
Ausdruck von strukturellem Ras
sismus anzugehen. Die Forschung 
zeigt, dass es in institutionell 
 anspruchsvollen Kontexten wie 
der Polizei schwierig ist, vor
urteilsfrei zu handeln.28 Des
halb bräuchte es im Praxisalltag 
Hilfestellungen, welche zu einer 
routinemässigen Auseinander
setzung mit Diskriminierungs
risiken führen, die derzeit in 
 keinem Polizeikorps effektiv um
gesetzt sind.29

Auf Seiten jener Akteure, die 
das Recht mobilisieren – NGOs, 
Anwälte und Rechtsberatungsstel
len – ist zudem zu bedenken, dass 
Recht mehr ist als Verbote, Rechts
brüche und Rechtsansprüche. 
Recht kann vielmehr dazu beitra
gen, Prozesse der Ermächtigung 
und Transformation anzustossen. 
Das Beispiel von Mohamed Wa 
Baile zeigt, dass ein Rechtsverfah
ren dazu dienen kann, Handlungs
spielräume für antirassistische In
terventionen auszubauen und jene 
Menschen, die von Rassismus be
troffen sind, zu ermutigen, sich 
gemeinsam mit anderen dagegen 
zur Wehr zu setzen.
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